
 

Anhang D: Behörden und Kommissionen 2011 

1. Jahresentschädigung gemäss Art. 96 

a. Gemeinderat 

Präsident/in 3'383.00
Mitglied 1'127.00
Präsident/in RPK und GPK 3'383.00
Mitglied RPK und GPK 844.00

b. Stadtrat (Art. 99)  
Mitglied 35 % 

c. Sozialbehörde  
Vizepräsident/in Sozialbehörde 1'691.00
Mitglieder Sozialbehörde 1'127.00

d. Vormundschaftsbehörde  
Mitglieder Vormundschaftsbehörde 1'127.00

2. Pauschalentschädigung gemäss Art. 96  

Schulpflege  
Pauschalentschädigung für alle Mitglieder der 
Schulpflege 
(ohne Schulpräsident/in und Vertretung des 
Stadtrates) 

6'630.00

1. Vizepräsident/in 2'173.00
2. Vizepräsident/in 2'173.00
Ressortverantwortliche/r  der Schulpflege 
Ressort Schulentwicklung 2'173.00

Ressort Schülerbelange 2'173.00

Ressort Infrastruktur und Finanzen 2'173.00

Ressort Sonderpädagogik 2'173.00

Schulpflegemitglieder in den Ressorts 1'449.00
Ständige Arbeitsgruppe "Coole Schule", 
Redaktionsleitung 2'208.00
Kurswesen Erwachsenenbildung 2'322.00

3. Sitzungsgeld gemäss Art. 106  

Sitzungen bis 3 Std. Dauer 50.00
Sitzungen 3 - 5 Std. Dauer 100.00
Sitzungen über 5 Std. Dauer 150.00



 

Behördenausflüge gelten nicht als geschäftliche 
Zusammenkunft.  
Entschädigung für Protokollführung 150.00
Entschädigung für einfache Protokollführung 50.00

 


